
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 13.03.2015 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bürgermeister      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 120-15       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Ausschuss für 

Soziales  

24.03.2015    

Ausschuss für 

Finanzen  

25.03.2015    

Hauptausschuss  26.03.2015    

Ortschaftsrat Schwarz  31.03.2015    

Ortschaftsrat Trabitz  01.04.2015    

Stadtrat  07.04.2015    

 

 

 

Betreff: 

 

 

Fortschreibung des Hauhaltskonsolidierungskonzeptes 2015 bis 2023 - Erhöhung der 

Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertagesstätten in der Stadt Calbe (Saale) - 

 

 

 

  

Datum      Amtsleiter Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt im Rahmen der Fortschreibung des 

Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2015 bis 2023 folgende Maßnahme: 

 

12. Der Stadtrat beschließt, die Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertagesstätten in der 

Stadt Calbe (Saale) ab 01.10.2015 um 43.131,30 € zu erhöhen. 

 

Ab dem Jahr 2016 werden die Kostenbeiträge für die Nutzung der Kindertagesstätten in der 

Stadt Calbe (Saale) um 144.488,09 € erhöht.   

         

 
 öffentlich 
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Erläuterung/Begründung: 

 

Die Förderung und Betreuung in Tageseinrichtungen wird gemeinsam durch das Land 

Sachsen-Anhalt, den Salzlandkreis, die Stadt, in deren Gebiet die Kinder ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt haben, sowie den Eltern finanziert. 

 

Soweit der Finanzierungsbedarf eines in Anspruch genommenen Platzes in einer 

Tageseinrichtung nicht vom Land Sachsen Anhalt und dem Salzlandkreis gedeckt wird, hat 

die Stadt, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden 

Finanzbedarf in Höhe von mindestens 50 v. H. zu tragen. 

 

Entsprechend der uns vorliegenden Planungsunterlagen zur Finanzierung der einzelnen 

Tageseinrichtungen in der Stadt Calbe (Saale) wurden die Einnahmeerhöhungen der 

Kostenbeiträge auf der Basis einer städtischen Beteiligung von 50 v. H. errechnet. 

 

Für das Jahr 2015 ist davon auszugehen, dass vor dem 01.10.2015 keine Erhöhung der 

Kostenbeiträge erfolgen kann, da die Entgeltverhandlungen zur Finanzierung der 

Tageseinrichtungen durch den Salzlandkreis erst zum 30.06.2015 abgeschlossen sein sollen.  

 

Erst danach kann eine entsprechende Kalkulation erstellt werden, die Anhörung der Träger 

der Tageseinrichtungen und der Gemeindeelternvertretung erfolgen, die Zustimmung des 

Salzlandkreises eingeholt werden und eine Satzungsänderung in den Stadtrat eingebracht 

werden. 

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis:      Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der  

                                        Stadt Calbe (Saale) 2015 bis 2023 

 

      Anlage  1 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 

   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 

                     

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen 

 

 

Unterschrift Kämmerei 
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